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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.10.1966 

Geschäftszahl 

0970/65 

Rechtssatz 

Ausführungen darüber, daß und warum die in dem einstöckigen Einfamilienhause des Bf vorhandene 
TREPPE samt Vorräumen im Erdgeschoß und im ersten Stock nicht als "Treppenhaus" aus der für die 
steuerliche Absetzbarkeit maßgebenden Wohnfläche auszuscheiden war. 
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